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Antrag
der Abg. Clara Resch u. a. GRUNE

und

Stellungnahme

des Ministeriums fiir Landesentwicklung und Wohnen

Raum fair teilen — Stadtplanung und Stadtentwicklung fiir alle

Antrag

Der Landtag wolle beschlief3en,
die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie die aktuelle Altersstruktur der Menschen in Baden-Wiirttemberg ist, ins-
besondere wie viele Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre in Baden-
Wiirttemberg leben und wie viele Menschen ab 70 Jahren in Baden-Wiirttem-
berg leben, wie sich das Verhiltnis Manner zu Frauen darstellt und wie sich die
benannten Altersgruppen (insbesondere Kinder, Senioreninnen/Senioren) auf
Verdichtungsraume und landliche Rdume verteilen;

2. inwiefern sie Kommunen konkret bei der Umsetzung einer familienfreund-
lichen Stadt- oder Gemeindeentwicklung unterstiitzt (z. B. durch Fachberatung,
Férderprogramme, Auszeichnungen, Modellprojekte und im Quartiersmanage-
ment);

3. welche Moglichkeiten der strukturellen Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen an Stadtentwicklungsprozessen das Land fordert oder unterstiitzt;

4. ob ihr bekannt ist, wie viele leitende Stellen, die sich mit Stadtplanung und
Stadtentwicklung beschéftigen, in den Kommunen in Baden-Wiirttemberg mit
Frauen besetzt sind;

5. wie viele Kommunen in Baden-Wiirttemberg Gleichstellungsbeauftragte (oder
Personen mit vergleichbarer Funktion) haben (aufgeschliisselt nach gesetz-
licher Verpflichtung und freiwilliger Einrichtung) und ob ihr bekannt ist, ob
und ggf. wie diese in stadtplanerische Prozesse eingebunden sind;
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6. ob ihr Modellkommunen oder Pilotprojekte in Baden-Wiirttemberg bekannt
sind, die gute Praxisbeispiele fiir eine Stadtentwicklung zeigen, die unter-
schiedliche Bediirfnisse der Menschen (verschiedener Altersgruppen, Ge-
schlechter, Familienstrukturen) gerecht miteinander in Einklang bringt und
wie sie diese ggf. unterstiitzt;

7. inwiefern das Land Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung von kin-
der- und familienfreundlichen Mobilititskonzepten, OPNV-Tarifen und Ver-
kehrsinfrastrukturen unterstiitzt;

8. inwieweit die Landesregierung die Kommunen bei der Schaffung und Auf-
wertung gemeinschaftlich genutzter Raumlichkeiten fiir Begegnung und Aus-
tausch (z. B. kostenlose Treffpunkte, Spiel- und Begegnungsrdume) als Be-
standteil einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung unterstiitzt;

9. ob ihr bekannt ist, wie viele Kommunen in Baden-Wiirttemberg kostenlose
Toilettennutzung fiir alle anbieten;

10. ob ihr bekannt ist, wie viele und in welcher Form Kommunen in Baden-Wiirt-
temberg sichere Rdume (Safe Spaces) fiir Notsituationen anbieten;

11. ob und ggf. wie sie Kommunen bei der Datenerhebung zu Raumnutzung,
Sicherheitsempfinden oder Mobilitdtsverhalten unterstiitzt.

2.10.2025

Resch, Achterberg, Gericke, Hahn,
Hausler, Holmberg, Saebel, Tok GRUNE

Begriindung

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft, und als Teil des Koalitions-
vertrags hat sich die Landesregierung zur Umsetzung einer Gesamtstrategie fiir
die Familienforderung verpflichtet. Die Regierung hat in dieser Hinsicht bedeu-
tende Fortschritte erzielt, beispielsweise durch den Abschluss der Familienfor-
derstrategie am 15. November 2024. Die Unterstiitzung von Familien beschrénkt
sich jedoch nicht nur auf finanzielle Hilfen oder den Bereich des Sozialministe-
riums.

Stadtplanung und Stadtentwicklung sind von grofler Bedeutung, weil sie Lebens-
umwelten gestalten und damit direkt auf die Lebensqualitét von Familien Einfluss
nehmen. Stidte und Gemeinden, die sichere, bezahlbare Wohnridume bieten, gute
Begegnungs-, Betreuungs- und Bildungsangebote bereitstellen und kinder- und
familienfreundliche Infrastruktur und Mobilitdt férdern, schaffen die Vorausset-
zungen dafiir, dass Familien sich wohlfiihlen, Kinder gesund und selbststindig
aufwachsen konnen und Eltern Beruf und Familie besser vereinbaren konnen.

Dieser Antrag begehrt Auskunft iiber aktuelle MaBnahmen zur Unterstiitzung ei-
ner Stadtentwicklung, die unterschiedliche Bediirfnisse der Menschen (verschie-
dener Altersgruppen, Geschlechter, Familienstrukturen) gerecht miteinander in
Einklang bringt.
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Stellungnahme

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 Nr. MLW23-25-4/481 nimmt das Ministerium
fir Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministerium des
Inneren, fiir Digitalisierung und Kommunen, dem Ministerium fiir Erndhrung, Léand-
lichen Raum und Verbraucherschutz, dem Ministerium fiir Verkehr und dem Minis-
terium fiir Soziales, Gesundheit und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschliefsen,
die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie die aktuelle Altersstruktur der Menschen in Baden-Wiirttemberg ist, insbe-
sondere wie viele Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre in Baden-Wiirt-
temberg leben und wie viele Menschen ab 70 Jahren in Baden-Wiirttemberg
leben, wie sich das Verhdltnis Mdnner zu Frauen darstellt und wie sich die
benannten Altersgruppen (insbesondere Kinder, Senioreninnen/Senioren) auf
Verdichtungsrdume und lindliche Rdume verteilen;

Zul.:

Im Vergleich zu anderen Bundesléndern ist die Bevolkerung in Baden-Wiirttem-
berg vergleichsweise jung. Das Durchschnittsalter lag zum 31. Dezember 2024
bei 44,0 Jahren und damit unter dem der tibrigen Fliachenlidnder. In Baden-Wiirt-
temberg lebten zu dem genannten Stichtag 1945 267 Kinder und Jugendliche
(unter 18 Jahren) sowie 1 735 640 Personen ab 70 Jahren. Das Geschlechterver-
haltnis (Méanner/Frauen) liegt im gesamten Land bei ca. 1,0, d. h. es gibt in etwa
gleich viele Frauen und Ménner. Erwartungsgemil besteht bei der jungen Alters-
gruppe (unter 18 Jahren) ein leichter Manneriiberschuss (1,1 Ménner je Frau) und
bei der élteren Altersgruppe ein Fraueniiberschuss (0,8 Ménner je Frau). Zwi-
schen den angefragten Raumkategorien besteht diesbeziiglich kein groBer Unter-
schied. In beiden Altersgruppen (unter 18 sowie ab 70 Jahren) leben 35 % der
Einwohnerinnen und Einwohner im Landlichen Raum und 65 % in Verdichtungs-
rdumen. Bei den 18- bis unter 70-Jahrigen ist der Anteil, der auf die Verdich-
tungsrdume entféllt, mit 67 % etwas hoher.

Bevilkerung in Baden-Wiirttemberg nach Altersgruppen, Geschlecht und
Raumkategorien 31. Dezember 2024

Raumkategorien Bevolkerung davon
Altersgruppen insgesamt ménnlich weiblich
Léndlicher Raum 3 806398 1901323 1905075
unter 18 Jahre 677501 347 131 330370
18 bis unter 70 Jahre 2529422 1291353 1238 069
70 Jahre und mehr 599 475 262 839 336 636
Verdichtungsriume 7 439 500 3678175 3761 325
unter 18 Jahre 1267 766 650 226 617540
18 bis unter 70 Jahre 5035569 2540270 2 495 299
70 Jahre und mehr 1136 165 487 679 648 486
Baden-Wiirttemberg insgesamt 11 245 898 5579498 5 666 400
unter 18 Jahre 1 945 267 997 357 947910
18 bis unter 70 Jahre 7 564 991 3831623 3733368
70 Jahre und mehr 1735640 750 518 985122

Landlicher Raum: Raumkategorien Landlicher Raum im engeren Sinne und Verdichtungs-
bereiche im Léndlichen Raum; Verdichtungsrdume: Raumkategorien Verdichtungsrdume und
Randzonen um die Verdichtungsraume, jeweils nach LEP 2002; Daten: Statistisches Landesamt
Baden-Wiirttemberg (Fortschreibung des Bevolkerungsstandes, Basis Zensus 2022); Raumbe-
obachtung Baden-Wiirttemberg
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2. inwiefern sie Kommunen konkret bei der Umsetzung einer familienfreundlichen
Stadt- oder Gemeindeentwicklung unterstiitzt (z. B. durch Fachberatung, Forder-
programme, Auszeichnungen, Modellprojekte und im Quartiersmanagement);

Zu?2.:

Die Programme der stidtebaulichen Erneuerung (Stddtebauforderung), die beim
Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen ressortieren, sind auch bei der
Umsetzung einer familienfreundlichen Stadt- und Gemeindeentwicklung von Be-
deutung. So unterstiitzen sie die Kommunen bei der Behebung stidtebaulicher
Missstinde und einer zukunftsfahigen Weiterentwicklung. Die Stddte und Ge-
meinden fiir alle Bevolkerungsgruppen lebenswert zu gestalten, stellt dabei einen
besonderen Schwerpunkt dar. Eine Vielzahl der Fordertatbestdnde unterstiitzt
unterschiedliche Aspekte einer familien- und generationsgerechten Stadt- und Ge-
meindeentwicklung. Dazu gehdren zum Beispiel die Férderung von Gemeinbe-
darfseinrichtungen und attraktiven Frei- und Griinflachen (inkl. Spielplétzen), die
Unterstiitzung der Kommunen bei der Wohnraumschaffung und der Anpassung
ihrer 6ffentlichen Rdume — auch in Bezug auf Barrierefreiheit.

Das Kompetenzzentrum Wohnen der Wohnraumoffensive BW berit, unterstiitzt
und fordert die Stiddte und Gemeinden ganzheitlich mit seinem vielfaltigen Be-
ratungsangebot bei der Schaffung bzw. Aktivierung von bezahlbarem Wohnraum,
insofern auch bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Stadt- und Gemein-
deentwicklung. Die Kernelemente des Kompetenzzentrums bestehen aus Forder-
gutscheinen fiir Beratungsleistungen in vier Modulen, die von der Biirgerbeteili-
gung und Grundlagenermittlung bis hin zur Flichenentwicklung alle wichtigen
Planungs- und Umsetzungsschritte einer MaBnahme abdecken. Die Kommunen
konnen flexibel und individuell entscheiden, welche Beratungsleistungen fiir ihre
MaBnahme infrage kommen. Die Beratungsleistungen werden vom Ministerium
fiir Landesentwicklung und Wohnen Baden-Wiirttemberg zu 80 % gefordert. Es
gelten je Modul Forderhochstgrenzen.

Dariiber hinaus fordert das Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen ge-
meinsam mit iliber vierzig Institutionen aus dem gesamten Bereich des Planens
und Bauens im Rahmen des Netzwerks Baukultur Baden-Wiirttemberg zukunfts-
fahiges und mithin ein dem Wertemodell der Neuen Leipzig Charta entsprechen-
des Planen und Bauen im Land. Kontakt, Diskurs und Kooperation der Fachleute
untereinander, vor allem aber auch der Dialog mit den Biirgerinnen und Biirgern
und daher die Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir stidtische Transformationen,
basierend auf der sozialen, dkologischen und wirtschaftlichen Dimension von
Stadt- und Ortsentwicklung, sind zentrale Ziele dieser Gemeinschaftsinitiative.
Das Netzwerk Baukultur ist dabei Meinungsforum, Diskursplattform und Im-
pulsgeber fiir die Entwicklung der Baukultur in Baden-Wiirttemberg. Dem ent-
sprechend verfolgt das Netzwerk unter anderem die Ziele, Wissen, Erfahrungen
und Informationen zu teilen, zukunftsrelevante Themen gemeinsam zu identifizie-
ren und Losungsansitze und Positionierungen zu entwickeln, zuletzt mit der Ver-
leihung des Staatspreises Baukultur Baden-Wiirttemberg am 25. Juni 2024 und im
Rahmen der Netzwerkkonferenz Baukultur am 7. April 2025.

Im Zustindigkeitsbereich des Ministeriums fiir Erndhrung, Landlichen Raum und
Verbraucherschutz ist im Rahmen des Entwicklungsprogramms Landlicher Raum
(ELR) eine familienfreundliche Gemeindeentwicklung ein Forderschwerpunkt.
Da auch im Léndlichen Raum zeitgeméBer und bezahlbarer Wohnraum knapp
ist, wird seit 2017 die Hélfte der ELR-Mittel im Forderschwerpunkt Innenent-
wicklung/Wohnen eingesetzt. Daneben bietet das ELR auch Fordermdglichkeiten
im Bereich kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen und der Grundversorgung.
Auch mit dem EU-Programm LEADER koénnen vergleichbare Projekte unter-
stiitzt werden. Eine Forderung ist in LEADER nur in einer festgelegten Forder-
kulisse moglich.

Das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration finanziert im Rahmen
der Umsetzung der Familienforderstrategie mit rund 22 000 Euro die Uberarbei-
tung der Handreichung ,,Familienfreundliche Kommune®. Damit werden Kom-
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munen dabei unterstiitzt, familienfreundliche und nachhaltige Strukturen vor Ort
zu schaffen. Ein Fragenkatalog mit circa 200 Kriterien dient der Selbstevaluation
und Weiterentwicklung der Kommune.

Dariiber hinaus finanziert das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integra-
tion die Durchfiihrung von vier Kurzzeitcoachings durch den Landesfamilienrat
in Hoéhe von rund 30 000 Euro. Die Kurzzeitcoachings haben das Ziel, im Rah-
men der Familienforderstrategie die Kommunen bei der Entwicklung konkreter
Schritte zur strukturellen Verankerung und inhaltlichen Ausrichtung der Fami-
lienbildung zu unterstiitzen.

Seit 2017 werden Kommunen auBlerdem durch die Landesstrategie ,,Quartier 2030
— Gemeinsam.Gestalten.” (www.quartier2030-bw.de) des Ministeriums fiir So-
ziales, Gesundheit und Integration bei einer alters- und generationengerechten
Quartiersentwicklung vor Ort unterstiitzt und begleitet. Dabei will die Quartiers-
entwicklung Gemeinschaft jenseits familidrer Strukturen dort erlebbar machen,
wo sie entsteht: in den Nachbarschaften, Stadtvierteln, Dorfern und Gemeinden.
Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure kdnnen je nach
Bedarf die passenden Mafnahmen der Landesstrategie zur Umsetzung ihrer
lokalen Quartiersprojekte auswéhlen. Mithilfe von Beratung, Forderungen, Ver-
netzung, Informationsvermittlung und Qualifizierung wird die kommunale Quar-
tiersentwicklung vorangetrieben, gestérkt und unterstiitzt.

746 Kommunen wurden bisher durch die Strategie erreicht. 656 Projekte, wie die
Entstehung von Begegnungsorten oder der Aufbau von Nachbarschaftsnetzwer-
ken, konnten bisher mit liber 24,5 Millionen Euro gefoérdert werden.

3. welche Mdéglichkeiten der strukturellen Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen an Stadtentwicklungsprozessen das Land fordert oder unterstiitzt;

Zu3.:

In Vorbereitung von stidtebaulichen ErneuerungsmaBnahmen sind von den Kom-
munen zu erarbeitende integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die mitunter auch
unter der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erstellt werden, im Rahmen
der Stiadtebauforderung forderfahig.

Die im Belangekatalog fiir die Bauleitplanung bezeichneten sozialen und kulturel-
len Bediirfnisse der Bevolkerung beriicksichtigen, dass diese Belange in beacht-
lichem Umfang fiir die siedlungsstrukturelle Entwicklung Bedeutung haben. Zum
einen konnen sie die Ausweisung von Fldchen fiir bestimmte Infrastrukturein-
richtungen, wie zum Beispiel fiir soziale und kulturelle Zwecke, fiir den Sport, fiir
Erholungseinrichtungen, sowie eine bestimmte (stidte-)bauliche Gestaltung von
Baugebieten, wie etwa flir die Bediirfnisse junger und alter Menschen und von
Menschen mit Behinderung, erforderlich machen oder sonst rechtfertigen. Zum
anderen haben diese Belange bei divergierenden Nutzungsanspriichen Bedeutung
im Rahmen der bauleitplanerischen Abwiagung.

Im Hinblick auf die fir die Bauleitplanung geltenden Abwigungsgrundsétze, zur
Vorbereitung der bauleitplanerischen Entscheidungen und zur Teilhabe der Biirge-
rinnen und Biirger an der Bauleitplanung hat die Gemeinde die Offentlichkeit bei
der Aufstellung der Bauleitplidne zu beteiligen. Dass Kinder und Jugendliche auch
Teil der Offentlichkeit im Sinne der Bestimmung sind, hat die Novelle des Bauge-
setzbuches im Jahr 2013 redaktionell in klargestellt (§ 3 Absatz 1 Satz 2 BauGB).

Dariiber hinaus sollen die Stiddte und Gemeinden die Ansétze einer integrierten
Stadt- und Ortsentwicklung auch zur Beteiligung aller Altersgruppen stérker nutzen.
Hier sollen alle Bereiche der Stadtentwicklungspolitik rdumlich, sektoral und zeit-
lich koordiniert werden. Gemeint ist damit die gleichzeitige und gerechte Beriick-
sichtigung der fiir die Entwicklung von Stddten relevanten Belange und Interessen.
Integrierte Stadtentwicklungspolitik ist ein Prozess, der die Koordinierung zentraler
stidtischer Politikfelder in rdumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht erméglicht.
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Im Rahmen des Masterplans Jugend fordert das Ministerium fiir Soziales, Ge-
sundheit und Integration die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung, die ins-
besondere eine Beratungs- und Qualifizierungsaufgabe hat. Zur Zielgruppe der
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung gehoren neben den Fachkréften der
Kinder- und Jugend(-sozial)arbeit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in
kommunale Beteiligungsprozesse involviert sind, z. B. auch Stadt- und Verkehrs-
planerinnen und -planer. Die Akteurinnen und Akteure werden bei der Weiter-
entwicklung und dem Ausbau von Mafinahmen zur politischen Beteiligung und
Engagementforderung junger Menschen kontinuierlich unterstiitzt. Sie erhalten
Arbeitshilfen und Beratung, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von
Beteiligungsformaten fiir die Vielfalt der zu erreichenden jungen Menschen und
zur Qualitdt der Umsetzung. Zur Erreichung der Zielgruppen und zur Ausgestal-
tung von Angeboten werden sowohl analoge als auch digitale Herangehensweisen
und Formate eingesetzt.

Auch im Rahmen des ebenfalls aus Mitteln des Masterplans Jugend geforder-
ten Projekts ,,JJugenddialoge auf Landkreisebene® spielen Themen der Stadtent-
wicklung immer wieder eine Rolle. In dem Projekt haben acht Pilotlandkreise
verschiedene Wege und Konzepte ausprobiert, wie es gelingen kann, junge Men-
schen an der Politik auf der Ebene der Landkreise zu beteiligen. Da die Land-
kreise OPNV-Aufgabentriiger sind, ist insbesondere der Bereich ,,Mobilitit und
Verkehr* auf den verschiedenen Veranstaltungen immer wieder als wichtiges
Thema fiir junge Menschen identifiziert und ebenso wie Fragen zur Stadtentwick-
lung mit den Verantwortlichen aus den Landkreisen und angehoérigen Kommunen
diskutiert worden.

Die Préiventionsnetzwerke gegen Kinderarmut, die das Ministerium fiir Sozia-
les, Gesundheit und Integration fordert, werden insbesondere in benachteiligten
Quartieren tétig und tragen dazu bei, dass sich die Lebenssituation der Kinder und
Jugendlichen in ihrem Wohnumfeld verbessert. Das fordert den sozialen Zusam-
menhalt in der Stadtgesellschaft und fordert so die Stadtentwicklung.

4. ob ihr bekannt ist, wie viele leitende Stellen, die sich mit Stadtplanung und
Stadtentwicklung beschdftigen, in den Kommunen in Baden-Wiirttemberg mit
Frauen besetzt sind;

Zu4.:

Zu dieser Frage liegen keine Erkenntnisse vor.

5. wie viele Kommunen in Baden-Wiirttemberg Gleichstellungsbeauftragte (oder
Personen mit vergleichbarer Funktion) haben (aufgeschliisselt nach gesetz-
licher Verpflichtung und freiwilliger Einrichtung) und ob ihr bekannt ist, ob
und ggf.- wie diese in stadtplanerische Prozesse eingebunden sind;

Zus.:

In jedem Stadt- und Landkreis sowie in Gemeinden mit einer Einwohnerinnen-
und Einwohnerzahl ab 50 000 ist eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
zu bestellen; Gemeinden mit einer Einwohnerinnen- und Einwohnerzahl unter
50 000 benennen jeweils eine Person oder eine Organisationseinheit, die die Auf-
gaben der Frauenforderung und der Chancengleichheit in der Gemeinde wahr-
nimmt (§ 25 des Chancengleichheitsgesetzes). Das Ministerium fiir Soziales, Ge-
sundheit und Integration hat Kenntnis iiber derzeit 56 eingesetzte Beauftragte nach
§ 25 Abs. 1 ChancenG. Inwieweit die kommunalen Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten in stadtplanerische Prozesse eingebunden sind, ist nicht bekannt. Die
Ausgestaltung der Gleichstellungsarbeit und damit auch die Themensetzung und
Beteiligung obliegt den Kommunen in eigener Verantwortung. Im Ubrigen liegen
zu dieser Frage keine Erkenntnisse vor.
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6. ob ihr Modellkommunen oder Pilotprojekte in Baden-Wiirttemberg bekannt
sind, die gute Praxisbeispiele fiir eine Stadtentwicklung zeigen, die unter-
schiedliche Bediirfnisse der Menschen (verschiedener Altersgruppen, Ge-
schlechter, Familienstrukturen) gerecht miteinander in Einklang bringt und
wie sie diese ggf. unterstiitzt,

Zu6.:

Mit den Programmen der stidtebaulichen Erneuerung werden die Kommunen bei
der Umsetzung familien- und generationengerechter Projekte unterstiitzt (vgl. Zif-
fer 2). Beispielhaft konnen in diesem Kontext die Stidte Heidelberg und Ludwigs-
burg genannt werden, die den gemeinwohlorientierten Ansatz bereits auf Ebene
ihrer aktuellen Stadtentwicklungskonzepte verfolgen und diesen in den stédtebau-
lichen Erneuerungsgebieten mithilfe der Stadtebaufordermittel umsetzen.

Im beispielgebenden Projekt ,.Entwicklungsliicken schlieBen und Wohnraum
schaffen in kleinen Gemeinden* der Gemeinde Baltmannsweiler aus der dritten
Fordertranche der Patenschaft Innovativ Wohnen werden vorhandene Innenent-
wicklungspotenziale zur Schaffung von gemeinwohlorientiertem Wohnraum aus-
gelotet und die Ortsmitte in ein lebendiges gemischtes Wohnquartier umgewan-
delt. Auf der Basis von Beteiligungsrichtlinien der Gemeinde wird die Biirger-
schaft in einem transparenten Prozess einbezogen. Gleichzeitig wird dabei der
bauliche Bestand (altes Rathaus) einer neuen Nutzung zugefiihrt und in das neue
Quartier integriert.

Das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration unterstiitzt die AG
Netzwerke Familie jéhrlich mit 5 000 Euro zur Verleihung des Qualitétspradi-
kats ,,Familienbewusste Kommune Plus® (https.//www.netzwerk-familie-bw.de/
unsere-prddikatskommunenc59cf7d4). Die Auszeichnung schafft durch sach-
und fachgerechte Bewertungskriterien auf Basis von zwolf Handlungsfeldern
klare Voraussetzungen fiir ganzheitliches, nachhaltiges familienbewusstes Den-
ken und Handeln in einer Kommune. Bereits zum dritten Mal wurden Bodelshau-
sen, Ehningen, Rheinfelden, Pforzheim, Schwébisch Gmiind, Sontheim, Unter-
gruppenbach und Wertheim zertifiziert.

7. inwiefern das Land Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung von kin-
der- und familienfreundlichen Mobilititskonzepten, OPNV-Tarifen und Ver-
kehrsinfrastrukturen unterstiitzt;

Zu7.:

Das am 29. Mirz 2025 in Kraft getretene Landesmobilitdtsgesetz Baden-Wiirt-
temberg (LMGQG) erleichtert den Ausbau einer kinder- und familienfreundlichen
Verkehrsinfrastruktur (§ 2 Ziffer 2 LMG): Bei Planungen und Entscheidungen
mit Verkehrsbezug soll die 6ffentliche Hand beriicksichtigen, [...] dass die Mdg-
lichkeit der Schaffung von barrierefreien Angeboten zur gleichberechtigten Teil-
nahme am Straflenverkehr sowie die besonderen Anforderungen von Kindern und
Jugendlichen an eigensténdige sichere Mobilitét bestehen, [...].

Das Eckpunktepapier der Landesregierung zum Landeskonzept Mobilitdt und
Klima umfasst zudem eine Vielzahl an MaBnahmen, die direkt oder indirekt mit
familienfreundlichen Mobilititskonzepten, OPNV-Tarifen sowie Verkehrsinfra-
strukturen in Zusammenhang stehen. In der Gesamtbetrachtung der Mainahmen
ergeben sich wechselseitig positive Wirkungen auf die soziale Teilhabe insbeson-
dere auch fiir Kinder, Jugendliche und Familien. Fiir die Umsetzung von kinder-
und familienfreundlicher Mobilitét unterstiitzt das Land die Kommunen unter an-
derem durch die Férderung von Klimamobilitdtsplanen, wonach die Kommunen
regional passgenaue MaBnahmen festlegen konnen. Dabei werden Kinder und
Familien als Zielgruppe beriicksichtigt.

Konkret haben das Land und kommunale Aufgabentriger mit dem Deutschland-
ticket JugendBW ein im Vergleich zum Deutschlandticket noch einmal deutlich
rabattiertes, attraktives Tarifangebot im OPNV geschaffen. Das Land Baden-
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Wiirttemberg fordert die kommunalen Aufgabentriger seit dem Jahr 2023 jéhrlich
mit 110 Millionen. Euro zur Umsetzung dieses Tarifangebotes.

Weiter bietet das Land Kommunen unter anderem durch die Férderung von Fach-
kriften fiir Mobilitdt und Klimaschutz (personeller Strukturaufbau) wie auch die
Forderung fiir qualifizierte Fachkonzepte (nachhaltige Verkehrsplanung) Mog-
lichkeiten, kinder- und familienfreundliche Mobilitit umzusetzen. Beispiele hier-
fiir sind die Bereiche Fuflverkehr, lebendige verkehrsberuhigte Ortsmitten und
Schulwege. Das Landesprogramm ,,MOVERS — Aktiv zur Schule® unterstiitzt
die Kommunen zudem dabei, den Schulweg sicher und eigensténdig zu gestalten.
Mithilfe des neuen Erlasses des Verkehrsministeriums Baden-Wiirttemberg kon-
nen Kommunen einfach und rechtssicher Schulstraen und Schulzonen einrichten
(Hinweise zur stralenverkehrsrechtlichen und stralenrechtlichen Umsetzung von
Schulstralen und Schulzonen vom 28. August 2025).

Grundsitzlich unterstiitzt das Land die Planungen von Infrastrukturen zudem mit
dem ab spitestens 2026 verfiigbaren Landesverkehrsmodell. Zu kinder- und fami-
lienfreundlichen Mobilititskonzepten stellt das Land die unterstiitzenden Grund-
lagen wie Mobilitdtsdaten auf MobiData BW® bereit.

Auch die Priventionsnetzwerke gegen Kinderarmut tragen zu kinder- und fami-
lienfreundlichen Mobilitdtskonzepten bei, z. B. in Tiibingen: Im Bereich Mobili-
tdt konnen Kinder und Jugendliche, die die KreisBonusCard nutzen, verschie-
dene Leistungen wie 4er-Karten, Schiilermonatskarten, das 49 Euroticket oder
das Freizeitmonatsticket erméBigt bzw. kostenlos bei den Stadtwerken Tiibingen
erhalten. Des Weiteren kann iiber die KreisBonusCard kostenlose Hilfestellung
bei der Fahrradreparatur in Anspruch genommen werden.

8. inwieweit die Landesregierung die Kommunen bei der Schaffung und Aufwer-
tung gemeinschaftlich genutzter Riumlichkeiten fiir Begegnung und Austausch
(z. B. kostenlose Treffpunkte, Spiel- und Begegnungsrdume) als Bestandteil
einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung unterstiitzt;

Zu 8.:

Neben den Hauptprogrammen der stidtebaulichen Erneuerung steht den Kom-
munen der Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Baden-Wiirttemberg
(IBW/Landes-SIQ) zur Aufwertung und Schaffung gemeinschaftlicher Riume zur
Verfligung. Mithilfe des Landesprogramms werden in laufenden Sanierungsge-
bieten gezielt Orte der Begegnung und des Miteinanders sowie frequenzbringende
Einrichtungen, wie zum Beispiel Kinderbetreuungseinrichtungen, Begegnungs-
und Jugendeinrichtungen oder Spielplétze unterstiitzt.

Im Geschiftsbereich des Ministeriums fiir Erndhrung, Landlichen Raum und Ver-
braucherschutz fordert das Land iiber das Entwicklungsprogramm Léndlicher
Raum (ELR) unter anderem kommunale ,,Gemeinschaftseinrichtungen®. Hierzu
gehdren insbesondere Dorfgemeinschaftshiduser und Mehrzweckhallen. Dariiber
hinaus kénnen auch kommunale Spiel- und Begegnungsraume gefordert werden.
Gleiches gilt fiir das EU-Programm LEADER. Dort werden zudem insbesondere
auch Freizeiteinrichtungen mit touristischem Bezug unterstiitzt, die auch der ein-
heimischen Bevolkerung zugutekommt.

Seit 2008 finanziert das Land das Landesprogramm STARKE. Im Staatshaus-
haltsplan stehen dafiir rund 4,4 Millionen Euro zur Verfiigung. Das Landespro-
gramm umfasst Offene Treffs, Familienbildungskurse sowie -freizeiten und dient
der Stirkung der Alltags-, Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werden-
den) Eltern. STARKE fordert damit familienfreundliche Begegnungsangebote in
Kommunen.

Die Priaventionsnetzwerke gegen Kinderarmut fordern Begegnung und Aus-
tausch von Familien, sodass auch finanziell schlechter gestellte Familien gleiche
Teilhabechancen haben, z. B. in Mannheim: Der ,,Campus Neckarstadt-West
in Mannheim bietet zahlreiche Angebote der Freizeitgestaltung insbesondere fiir
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Grundschiilerinnen und Grundschiiler. Kinder erhalten hier nach der Schule ein
gesundes, warmes Mittagessen und werden anschlieBend bei den Hausaufgaben
unterstiitzt. Bis gegen Abend steht ihnen dann ein breites Betreuungs-, Bildungs-
und Freizeitangebot zur Verfiigung, das sie nach eigenen Wiinschen und in Ab-
stimmung mit den Eltern sowie dem piddagogischen Personal gestalten koénnen.
Dazu gehort beispielsweise Lesen, Spielen, Sport oder Musik. Das Angebot ist
kostenfrei und steht allen Kindern offen.

9. ob ihr bekannt ist, wie viele Kommunen in Baden-Wiirttemberg kostenlose Toi-
lettennutzung fiir alle anbieten;

Zu9.:

Zu dieser Frage liegen keine Erkenntnisse vor.

10. ob ihr bekannt ist, wie viele und in welcher Form Kommunen in Baden-Wiirt-
temberg sichere Riume (Safe Spaces) fiir Notsituationen anbieten,

Zu 10.:

Zu dieser Frage liegen keine Erkenntnisse vor.

11. ob und ggf. wie sie Kommunen bei der Datenerhebung zu Raumnutzung,
Sicherheitsempfinden oder Mobilititsverhalten unterstiitzt.

Zull.

Das Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen entwickelt aktuell im Rah-
men des Aktionsplans Flachensparen zusammen mit verschiedenen Stakeholder-
gruppen ein Digitales Flichenmanagement-Tool (DFM). Das Tool soll in erster
Linie dazu dienen, insbesondere Innenentwicklungspotenziale und Bauliicken
von kommunaler Seite aus smart zu managen, im Sinne einer systematischen Er-
fassung, Bewertung und bestenfalls Aktivierung der betreffenden Grundstiicke.
Damit wird neben einem effizienten Umgang mit der Ressource Flache auch ein
Beitrag zur Erhaltung von lebenswerten Quartieren geleistet.

Dariiber hinaus unterstiitzt Baden-Wiirttemberg die bundesweite Befragung von
Haushalten zu ihrem alltdglichen Verkehrsverhalten, ,,Mobilitdt in Deutsch-
land“ (MiD). Als sogenannter ,,Aufstocker hat Baden-Wiirttemberg die An-
zahl der befragten Haushalte deutlich erh6ht, um differenziertere Auswertungen
dieser Erhebung auch durch Kommunen zu ermdglichen. Zudem unterstiitzt das
Verkehrsministerium Baden-Wiirttemberg die Kommunen bei der Datenerhe-
bung beispielsweise durch Fachverfahren wie RadVIS. Durch die landeseigene
multi-funktionale Mobilitdtsdatenplattform MobiData BW® werden Mobilitéts-
daten und daraus abgeleitete Services kosten-, barriere- und diskriminierungs-
frei sowie flichendeckend verfiigbar gemacht.

Die vom Land geforderten Fachkrifte fiir Mobilitdt und Klimaschutz im Bereich
Datenmanagement sorgen in Kommunen fiir eine DatenerschlieBung und -nut-
zung, die auch fiir die Raumnutzung von Relevanz ist. Dies kénnen neben OPNV-
Daten auch Informationen zu geteilten Mobilitdtsangeboten wie E-Scootern oder
Fahrradern sein. Durch geforderte Fachkonzepte im Bereich der Modal-Split-Er-
hebung, multimodale Verkehrsmodelle oder der Erhebung der Parkraumauslas-
tung, werden Kommunen in der Erhebung wie auch der Nutzung von Daten wei-
ter unterstiitzt. Dariiber hinaus spielt die Datenerhebung des Status quo sowie fiir
Monitoring und Evaluation eine wichtige Rolle fiir den Klimamobilititsplan und
wird landesseitig unterstiitzt.

In Vertretung

Dr. Schneider
Ministerialdirektor



	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 9571
	2.10.2025
	Antrag
	der Abg. Clara Resch u. a. GRÜNE
	und
	Stellungnahme
	des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen
	Raum fair teilen – Stadtplanung und Stadtentwicklung für alle


